	Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise
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Diese Genehmigung ist der Reisekostenabrechnung beizufügen neben eventl. weiteren Belegen, da sonst keine Erstattung möglich ist.

	1.
Dienstreiseantrag
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	Name
     
	Vorname
     

	Dienststelle
     
	Telefon (dienstl.)
     

	Hinfahrt am 
     
von
     
nach*
     
	Rückfahrt am
     
von
     
nach
     

	*) nur für Mitarbeitende des Oberkirchenrats: Bei Dienstreisen in das Ausland ist die Genehmigung durch Direktor/in lt. Anlage 1 der Kanzleiverfügung vom 2001-05-31 erforderlich.

	Grund der Dienstreise (bei Tagungen/Fort-, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen bitte Programm o. ä. beifügen)
     

	Durchführung der Dienstreise

	 FORMCHECKBOX 

	mit öffentl. Verkehrsmitteln
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 FORMCHECKBOX 

Deutsche Bahn - 1. Klasse

 FORMCHECKBOX 

Deutsche Bahn - 2. Klasse
	Buchung mit Großkundenrabatt 
des OKR beachten (10 % Rabatt)
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	 FORMCHECKBOX 

BahnCard vorhanden (siehe dazu Nr. 3 der Hinweise zu Dienstreisen)
 FORMCHECKBOX 

VVS
 FORMCHECKBOX 

Flugzeug (Economyclass)
 FORMCHECKBOX 

Buchung über OKR


 FORMCHECKBOX 

Buchung direkt
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 FORMCHECKBOX 

	als Mitfahrer/in im PKW bei:      

	 FORMCHECKBOX 

	mit Privat-PKW
	 FORMCHECKBOX 

mit Selbstfahrerfahrzeug des OKR
	 FORMCHECKBOX 

mit Car-Sharing über OKR

	
	Begründung bei Fahrt mit privatem PKW (zwingend erforderlich gem. § 1 Abs. 1 a) – d) RKO):

	
	 FORMCHECKBOX 

Dienstort mit öffentlichen Beförderungsmitteln
nicht oder nur schwer erreichbar

 FORMCHECKBOX 

erhebliche Zeitersparnis, dadurch Wahrnehmung
weiterer Dienstgeschäfte möglich
	 FORMCHECKBOX 

Mitnahme mindestens einer Person aus dienstlichen Gründen


 FORMCHECKBOX 

Mitnahme von sperrigen oder schweren Arbeitsmitteln 
aus dienstlichen Gründen

	
	 FORMCHECKBOX 

Körper- oder Schwerbehindert
	 FORMCHECKBOX 

     

	Weitere Kosten

	 FORMCHECKBOX 

	Tagungsbeitrag €:       
	 FORMCHECKBOX 

Pauschalpreis €:        einschl.
Verpflegung
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein



Übernachtung
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

	 FORMCHECKBOX 

	für:       €      

	Die Reisekosten werden finanziert:

	 FORMCHECKBOX 

	über das jeweilige Budget des landeskirchlichen Haushalts
	 FORMCHECKBOX 

durch Dritte

	Ich habe die Hinweise zu Dienstreisen auf der Rückseite/2. Seite, insbesondere den Hinweis auf die Ausschlussfrist (Nr. 4), zur Kenntnis genommen:

09.07.2009
	- nur bei Bedarf -

Nach Kenntnisnahme zur Genehmigung weitergeleitet

	
	Datum
	
	Unterschrift Antragsteller/in
	
	
	Datum 
	
	Unterschrift der weiterleitenden Person
	

	

	2.
An:
 FORMDROPDOWN 
       – Dez./Ref.            zur Dienstreisegenehmigung

	Die Dienstreise wird
	 FORMCHECKBOX 

	genehmigt
 FORMCHECKBOX 

nicht genehmigt

	
	 FORMCHECKBOX 

	mit folgenden Abweichungen genehmigt:

	
	
	 FORMCHECKBOX 

Verkehrsmittel geändert auf: 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

ohne Übernachtungskosten (§ 10 Abs. 1 oder Abs. 3 RKO)

	
	
	 FORMCHECKBOX 




	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum
	
	Unterschrift der genehmigenden Person
	
	
	
	

	3.
zurück an antragsteller/in

	
      –      ,      


Hinweise zu Dienstreisen

1. Die Genehmigung der Dienstreise ist Voraussetzung für die Gewährung einer Reisekosten​vergütung und für die Übernahme des Schadensrisikos bei Unfällen durch den Dienstgeber.

2. Bitte legen Sie daher den Antrag rechtzeitig vor Antritt der Dienstreise der dienstvorgesetzten Stelle zur Genehmigung vor. 
Die Erteilung der Genehmigung ist in Nr. 2 des Vordrucks vorgesehen. Ist der/die unmittel​bare Vorgesetzte der reisenden Person für die Genehmigung der Dienstreise nicht zuständig, kann der/die unmittelbare Vorgesetzte neben der Unterschrift des/der Reisenden den Vermerk über seine/ihre Befürwortung/Kenntnisnahme anbringen.

3. Hinweis zu Fahrten mit der Deutschen Bahn, die über den landeskirchlichen Haushalt finanziert werden:

· Fahrkarten der Deutschen Bahn bitte grundsätzlich über unsere Großkunden-Nummer 61 03 681 erwerben. Der Rabatt beträgt 10 %. Dies gilt auch beim Vorliegen einer BahnCard und bei Bestellung über das Internet (z. B. wenn die Bahnreise nicht in Stuttgart beginnt). Die Anleitung zur Fahrkartenbestellung bei der Deutschen Bahn finden Sie in den Öffentlichen Ordnern in Outlook über "Allgemeine Informationen" > "Informationstechnologie" > "Vorlagen" > "Dienstreisen" > "6.4-6 Info zur Fahrkarten​bestellung.doc"

· BahnCard-Einsatz bei Buchungen über die Großkunden-Nummer
Bitte bewahren Sie die über die Großkunden-Nummer beschafften Fahrkarten auf. Diese sind bei einem Antrag auf Erstattung der BahnCard beizufügen.

4. Der Anspruch auf Reisekostenvergütung verfällt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach Ende der Dienstreise beantragt wird (Ausschlussfrist gem. § 4 Abs. 5 RKO).
5. Um die Fahrtkosten, dokumentiert durch ein Fahrtenbuch, steuerfrei auszahlen zu können, muss die Form des Fahrtenbuches den im Steuerrecht festgelegten Anforderungen entsprechen. Die Führung des Fahrtenbuches hat zeitnah und in geschlossener Form zu erfolgen(keine losen Blätter) und eine nachträgliche Änderung der Eintragungen muss ausgeschlossen, bzw. dokumentiert sein. Deshalb ist eine ausschließlich elektronische Erfassung der Fahrten nicht zulässig. Wenn Fahrtkosten durch Vorlage einer Exceltabelle beantragt werden, muss der Tabelle ein handschriftlich geführtes Fahrtenbuch, das auf Anforderung vorgelegt werden kann, zu Grunde liegen.
6. Der Versicherungsschutz der Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung für privateigene Kraftfahr​zeuge besteht vom Antritt der Dienstreise bis zu deren Beendigung. Ausgangs- und End​punkt einer Dienstreise sind bei der Genehmigung festzulegen. Der Versicherungsschutz ruht in der Zeit, in der eine Dienstfahrt für eigenwirtschaftliche Zwecke (z.B. Einkäufe) unter​brochen wurde.


Schadensfälle hat die beauftragende Stelle der ECCLESIA Versicherungsdienst GmbH, 32754 Detmold, zu melden. Das Verfahren ist in der Bekanntmachung vom 1993-12-31 (Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt Bd. 55 S. 68ff.) beschrieben. Formulare für die Schadens​meldung können beim Evangelischen Oberkirchenrat, Referat 6.1 – Frau Preißing, Telefon 0711 2149-375, Postfach 10 13 42, 70012 Stuttgart, ange​fordert werden.

7. Ist die Durchführung einer Dienstreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln genehmigt, wird aber das privateigene Kraftfahrzeug benutzt, kann eine Kilometervergütung von lediglich 0,16 € gewährt werden (§ 7 Abs. 4 RKO).

8. Die Gewährung der tatsächlichen Aufenthaltskosten bis zur Höhe des gesetzlichen Tage- und Übernachtungsgeldes kann zum Beispiel bei Aufenthalten in kirchlichen Einrichtungen vorgesehen werden oder wenn sonst geringere Aufwendungen als üblich zu erwarten sind.

9. Die obigen Punkte gelten sinngemäß auch für Dienstgänge.
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